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Ar#kel 1  Name und Sitz 
1. Unter der Bezeichnung Reitverein Birkenhof (RVB) besteht ein 

Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 
2. Reitstall Birkenhof, BrandmaO, 8910 Affoltern am Albis 

Ar#kel 2  Zweck und Ziele des Reitvereins Birkenhof 
Der Zusammenschluss erfolgt im Hinblick auf alle reitsportlichen 
BetäUgungen, Kollegialität, Fairness gegenüber Pferden, korrektes 
Verhalten im Gelände sowie Förderung der Junioren. 

Ar#kel 3  MitgliedschaA 
Der Reitverein besteht aus AkUv-, Ehren-, Frei-, Junioren- und 
Passivmitgliedern. 
 
Als AkUvmitglieder können alle Reiter und Reiterinnen aufgenommen 
werden, welche sich akUv an dem vom Verein organisierten Übungen 
als Reiter und Helfer beteiligen 
 
Die Jahresbeiträge für das Gründungsjahr sind wie folgt: 

§ AkUvmitglied   CHF 60.-- 
§ Junioren bis 20 Jahre  CHF 25.-- 
§ Passivmitglied   CHF 15.-- 

 
Die Jahresbeiträge ab 1992 sind wie folgt: 

§ AkUvmitglied   CHF 75.-- 
§ Junioren bis 21 Jahre  CHF 35.-- 
§ Passivmitglied   CHF 25.-- 

 
Die Jahresbeiträge ab 1996 sind wie folgt: 

§ AkUvmitglied ab 21 Jahren CHF 80.-- 
§ AkUvmitglied bis 21 Jahre CHF 40.-- 
§ Juniorenmitglied bis 18 Jahre CHF 40.-- 
§ Passivmitglied   CHF 30.-- 

 
Ehren-, Frei- und Vorstandsmitglieder sind von der Beitragspflicht 
befreit. 
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Für Junioren ist die Einwilligung der Eltern Voraussetzung. 
 
Die Aufnahme eines AkUvmitgliedes kann dann erfolgen, wenn sie von 
der Generalversammlung akzepUert ist. 
 
Über die Ernennung zum Ehrenmitglied entscheidet die 
Generalversammlung. 
 
Freimitglieder werden durch den Vorstand ernennt. 
 
Der AustriO aus dem Verein ist dem Vorstand schrielich auf Schluss des 
Geschäesjahres, unter Wahrung einer einmonaUgen Frist, einzureichen. 
Befindet sich ein Mitglied mit mehr als 2 Mitgliederbeiträgen in Verzug, 
erfolgt automaUsch ein Ausschluss aus dem Verein. 

Ar#kel 4  Organisa#on 
Die Organe des RVB sind: 
a) Die Generalversammlung 
b) Der Vorstand 
c) Die Kontrollstelle (Rechnungsrevisoren) 
 
a) Die Generalversammlung (GV) 

1. Die ordentliche GV findet in den ersten 4 Monaten jeden Jahres 
staO. 
 

2. Ausserordentliche GV können einberufen werden: 
1) auf Beschluss des Vorstandes 
2) auf Begehren eines Füneels der AkUvmitglieder 
 

3. Jede GV ist beschlussfähig. Punkt 5 bleibt vorbehalten. 
 

4. Die Einberufung zur ordentlichen und ausserordentlichen GV 
muss 10 Tage im Voraus, mit Angabe der Traktandenliste, 
schrielich an sämtliche Mitglieder des RVB verschickt werden. 
Bei denjenigen Mitgliedern, die eine Emailanschrie angegeben 
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haben, kann die Einladung auch per Email erfolgen. 
 

5. Bei Wahlen und AbsUmmungen wird über die Vorschläge und 
Anträge offen abgesUmmt, sofern die Versammlung nicht mit 
einem Viertel der SUmmen geheime AbsUmmung beschliesst. 
Beschlüsse werden mit einfacher SUmmenmehrheit gefasst. Der 
Präsident sUmmt nicht mit und gibt bei SUmmengleichheit den 
SUchentscheid. Bei Wahlen entscheidet das relaUve Mehr. 
 

6. Junioren und Passivmitglieder haben kein SUmmrecht. 
Jugendliche, welche im laufenden Kalenderjahr ihren 15. 
Geburtstag feiern, sind sUmmberechUgt. Für jüngere Jugendliche 
kann ein Elternteil absUmmen, sofern er mindestens 
Passivmitglied ist. Nach Vollendung des 15. Altersjahres des 
Jugendlichen erlischt das SUmmrecht des Elternteils 
automaUsch. 
 

7. Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 
 1) Begrüssung und Appell 
 2) Abnahme des Protokolls 
 3) Jahresbericht des Präsidenten 
 4) Kassa- und Revisorenbericht 
 5) Déchargenerteilung an den Vorstand 
 6) Wahlen 
 7) Jahresprogramm 
 8) MutaUonen 
 9) Jahresbeitrag 
 10) Anträge 
 11) Statutenänderungen 
 12) Diverses 
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b) Der Vorstand 
Der Vorstand setzt sich aus mindestens 6 Mitgliedern zusammen. 
Es bestehen folgende Ämter, welche jeweils auch 2 Personen 
gemeinsam übertragen werden können: 

Ø Präsident 
Ø Vizepräsident 
Ø Kassier 
Ø Leiter Sport 
Ø Leiter Freizeit 
Ø Protollführer 

 
Der Vorstand ist unbeschränkt wiederwählbar. Er konsUtuiert sich 
selbst. Die Vorstandsmitglieder werden für eine Amtsdauer von 2 
Jahren gewählt. 
 
Junioren können nicht in den Vorstand gewählt werden. 
 
Der Präsident oder der Vizepräsident führen zusammen mit einem 
anderen Vorstandsmitglied die rechtsverbindliche Unterschrie. 
 
Der Vorstand ist das ausführende Organ. Er führt die Geschäee 
selbständig und entscheidet in allen Fragen, die nicht der GV 
vorbehalten sind oder ihrer Natur nach in die Zuständigkeit der GV 
fallen. 
 
Der Vorstand ist bei der Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden durch SUmmenmehrheit 
gefasst. Der Präsident hat bei SUmmengleichheit den SUchentscheid. 
 
Pflichtenhee der einzelnen Vorstandsmitglieder: 
a) Der Präsident vertriO den Reitverein nach aussen. Er leitet die 

Sitzungen und die Versammlungen, sowie die Vorstandssitzungen 
und tril alle Massnahmen und Anordnungen, die er im Interesse 
des RVB als richUg erachtet. Er verfasst z.Hd. der GV einen 
Jahresbericht. 
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b) Der Vizepräsident ist in allen Belangen der Stellvertreter des 
Präsidenten. 
 

c) Der Kassier führt die Kasse des RVB und erstellt auf die GV hin einen 
Rechnungsabschluss sowie ein Budget. Er verwaltet das Vermögen 
des RVB. Die Jahresrechnung ist vier Wochen vor der ordentlichen 
GV zu erstellen und den Rechnungsrevisoren zur Genehmigung zu 
unterbreiten. Der Kassier erledigt alle übrigen Arbeiten, sofern sie 
finanzieller Art sind. 
 

d) Der Protokollführer erstellt anlässlich jeder Vorstandssitzung ein 
Beschlussprotokoll und schickt dieses innert 10 Tagen an alle 
Vorstandsmitglieder. An der GV sind ebenfalls ein Protokoll sowie 
eine Präsenzliste aller Anwesenden zu erstellen. Im Weiteren wird 
die Korrespondenz vom Aktuar erledigt. 
 

e) Der Kassier führt die Mitgliederliste, welche immer den neuesten 
Stand aufweisen soll. 
 

f) Die Leiter Sport und Freizeit planen und organisieren reitsportliche 
Veranstaltungen und führen sie nach gegenseiUger Absprache 
durch. 
 

g) Sofern keine andere Person besUmmt wird, übernimmt der Kassier 
die Aufgabe des Datenschutzbeaueragten. 
 

 
Alle Vorstandsmitglieder sind zur gegenseiUgen Stellvertretung 
verpflichtet. 
 

c) Die Kontrollstelle 
Die Rechnungsrevisoren prüfen den Kassenbestand, die Belege, Buch- 
und Rechnungsführung und erstellen z.Hd. der GV einen schrielichen 
Revisorenbericht. Bei Bedarf ist es ihnen gestaOet, jederzeit Einblick in 
die Jahresrechnung zu nehmen. 



REITVEREIN BIRKENHOF (RVB) 

 

 

  
 RVB_STATUTEN.DOCX  8/9 

 

Ar#kel 5  Finanzielles 
1) Als Vereinsjahr gilt das Kalenderjahr. 
2) Der Jahresbeitrag für AkUv-, Passivmitglieder und Junioren wird von 

der GV festgelegt. 

Ar#kel 6  Allgemeine Bes#mmungen 
1) Die Statuten können durch jede ordentliche GV abgeändert oder 

ergänzt werden, sofern wenigstens zwei DriOel der anwesenden 
SUmmberechUgten zusUmmen und die Statutenänderung in der 
Traktandenliste der Einberufung zur GV angezeigt wird. 
 

2) Die Auflösung des Reitvereins kann nur an einer ordentlichen oder 
ausserordentlichen GV durch Beschluss von vier Füneel aller 
anwesenden Mitglieder erfolgen. 
 

3) Die Versammlung beschliesst nach freiem Ermessen über die 
LiquidaUon und Verwendung des Vermögens. 
 

Ar#kel 7  Anschluss an den OKV 
Der Reitverein Birkenhof ist Mitglied beim Verband Ostschweizerischer 
Kavallerie- und Reitvereine (OKV). 

Ar#kel 8  Datenschutzbes#mmungen 
Der Verein verpflichtet sich zur ordnungsgemässen Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen 
und -vorschrieen. Die Verarbeitung und die Weitergabe 
personenbezogener Daten erfolgen ausschliesslich zu den 
statutarischen und organisatorischen Zwecken des Vereins. 
Die Mitgliederdaten, namentlich der Name, der Vorname, die Adresse, 
die Telefonnr., die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und Bilder sind 
sämtlichen Vereinsmitgliedern zugänglich. 
 
Der Verein tril angemessene technische und organisatorische 
Massnahmen, um die Sicherheit und die Vertraulichkeit 
personenbezogener Daten zu gewährleisten. Der Zugriff auf 
personenbezogene Daten ist auf autorisierte Personen beschränkt. 
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Mitglieder und andere betroffene Parteien haben das Recht auf 
Auskune und BerichUgung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten. 
 
Der Verein benennt einen Datenschutzbeaueragten, der für die 
Einhaltung der DatenschutzbesUmmungen verantwortlich ist und als 
Ansprechpartner für Datenschutzfragen fungiert. 

 
 

Änderungen 
Die vorliegenden Statuten sind an der Gründerversammlung des 
Reitvereins Birkenhof vom 18. Januar 1983 im Restaurant Kreuzstrasse 
in Obfelden angenommen worden. 
 
Änderungen: 

§ Generalversammlung vom 24. März 1991 
§ Generalversammlung vom 19. März 1995 
§ Generalversammlung vom 15. März 1998 
§ Generalversammlung vom 02. April 2000 
§ Generalversammlung vom 28. Februar 2003 
§ Generalversammlung vom 18. März 2006 
§ Generalversammlung vom 06. April 2019 
§ Generalversammlung vom 15. April 2021 
§ Generalversammlung vom 22. März 2024 

 


